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18. Sitzung der Stadtvertretung am 2. September 2021 
 
 
ANF/VII/0090 – Umweltschutzmaßnahmen 
 
Soweit Ratsherr Albrecht bekannt ist, ist laut aktuell gültigem Gesetz die Benutzung von 
glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmitteln im privaten Bereich, in Kleingärten sowie auf 
öffentlich zugänglichen Räumen wie Spielplätzen, Parks und Sportplätzen nicht mehr 
gestattet. Da die Mittel noch nicht grundsätzlich verboten sind, sind sie noch im Handel 
erhältlich und der Besitz ist nicht strafbar.  
 
Wie kontrolliert die Stadt die Einhaltung dieser Gesetze für den privaten und 
kleingärtnerischen Rahmen? 
Wann ist letztmalig auf den genannten öffentlich zugänglichen Plätzen mit diesen Mitteln in 
der Stadt gearbeitet worden?  
Wenn es Bestände im kommunalen Bereich gibt, wie und wann werden diese entsorgt, 
beziehungsweise wie ist der weitere Umgang mit den Beständen gedacht?  
Welche Mittel und Methoden werden stattdessen verwendet?  
Werden andere chemische Mittel als Ersatz benutzt? 
 
Er bittet die Stadt, diese umweltschützenden Maßnahmen öffentlichkeitswirksam bekann zu 
machen und verstärkt dazu aufzuklären sowie aufmerksam und mit dem nötigen Druck die 
Einhaltung des Gesetzes zu kontrollieren. 
 






	Sammelmappe1.pdf
	ANF-VII-0090 RH Albrecht

	ANF-VII-0090 - Antw.ds.ger..pdf

